
Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0078/2022 

öffentlich 
 

 

Titel: Ergänzung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. : 2021-VII-02-0458 vom 
04.03.2021 zu Benennung von Planstraßen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 39 der Hansestadtv Stralsund "Wohngebiet westlich der 
Lindenalle, Freienlande" 
 
 

Federführung:  60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung  Datum: 10.10.2022 

Bearbeiter: Raith, Frank-Bertolt, Dr., 
Bogusch, Stephan, 
Bergau-Daevers, Anette 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 12.12.2022  
Ausschuss für Bau, Umwelt, 
Klimaschutz und 
Stadtentwicklung 

12.01.2023  

Ausschuss für Kultur 01.02.2023  
Bürgerschaft 16.03.2023  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat mit Beschluss Nr.: 2021-VII-02-0458 vom 
04.03.2021 für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 der Hansestadt Stralsund 
"Wohngebiet westlich der Lindenalle, Freienlande" fünf Straßennamen beschlossen: 
1. Kolberger Straße, 2. Lüneburger Straße, 3. Braunschweiger Straße, 4. Stader Straße und 
5. Einbecker Straße.  Aufgrund der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 vom 
27.01.2022 ist es sich erforderlich, einen weiteren Straßennamen zu vergeben. Die sechste 
Straße sollte ebenfalls den Namen einer niedersächsischen Hansestadt tragen. Deshalb wird 
vorgeschlagen, die neue Straße den Namen Osnabrücker Straße zu geben (Begründung 

siehe Anlage 2). 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Hansestadt Stralsund schlägt vor, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 der 
Hansestadt Stralsund „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ die sechste 
Planstraße wie folgt zu benennen: 
 
- Osnabrücker Straße. 
 
 
Alternativen:   
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Die Straße erhält einen anderen Straßennamen.    
  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die zu benennende Planstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 der 
Hansestadt Stralsund „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ 
wird nach Maßgabe des anliegenden Lageplans (farbig neongrüne Fläche) wie folgt benannt:  
 
Osnabrücker Straße. 
  
 
Finanzierung: 
 
Der Hansestadt Stralsund entstehen durch die Umsetzung des Beschlusses keine 
Aufwendungen.  
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Veranlassen der öffentlichen Bekanntmachung des neuen Straßennamens nach Rechtskraft 
des Beschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 
 
Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Verkehrslenkung  
 
  
 
 
Anlage 1 Beschluss der Bürgerschaft 
Anlage 2 Begründung zum Straßennamen 
Anlage 3 Karte zum B-Plan Nr. 39 
Protokollauszug BUKStA 12.01.2023 B 0078/2022 
Protokollauszug KuA 01.02.2023 B 0078/2022 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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